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RS OGH 1956/11/28 7Ob594/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 28.11.1956

Norm

ABGB §1333

ZPO §266

ZPO §269

Rechtssatz

Die Bestreitung des Klagsvorbringens zur Gänze umfaßt auch das Begehren des Klägers auf Zuspruch eines erhöhten

Zinssatzes von neun Prozent wegen Inanspruchnahme eines Bankkredites, wodurch dieser Umstand beweisp:ichtig

wird und nicht als gerichtsbekannt angesehen werden darf.
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